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Aufgaben des Notars beim Immobilienkauf

Bei einem ImmobilienkaufinvestierenSie inder Regel
erhebliche Beträge Ihres erspartenVermögens,
zusätzlicheDarlehenmüssen aufgenommenwerden.
Unsere Aufgabeals Notare ist es, füreine rechtlich
ausgewogene Vertragsgestaltung zusorgen und
den Beteiligten behilflichzusein,etwaige Risiken
zuerkennen undsoweit wiemöglich zuvermeiden.
Wir überwachen die Eigentumsumschreibungund
verhindern,dass der Kaufpreis bezahltwird,ohne dass

imGegenzugauch das Eigentumvertragsgemäß um-
geschrieben werden kann.Wir Notarebesorgen auch
sämtliche fürden Vollzugdes Geschäfts erforderli-
chen Unterlagen underledigen dieKorrespondenzmit
dem Grundbuchamtundden Behörden.Die Beurtei-
lungwirtschaftlicher oder steuerlicher Fragengehört
ausdrücklich nicht zuunseren Aufgaben.Hier empfeh-
len wir, anderweitig fachkundigen Rat einzuholen.

Vorder Beurkundung:

Vorder Beurkundunghaben Sie die Möglichkeit,Ihre
Zielvorstellungenmitdem Notargenau zubespre-
chen. DerNotar informiertSie dabei als unabhän-
gigerundunparteilicherBerater bei Bedarf überdie
verschiedenen Regelungsmöglichkeiten.

Weiter hatderNotardasGrundbucheingesehen
undgeprüft. Das GrundbuchgibtAuskunftüber
den Eigentümerundetwaige eingetrageneBelastun-
gen.Rechtliche Besonderheiten bei der Person des
eingetragenen Eigentümers fallenhierebenso aufwie
Belastungen, welche nicht vomKäuferübernommen
werden undsomit imZuge der Abwicklungdes Kauf-
vertrages gelöscht werdenmüssen.

AufdiesenErkenntnissenaufbauendhatderNotardenEnt-
wurfdes Kaufvertrages erstellt.Hierbeihater kraftAmtes
aufeineunparteiliche,sachgerechte undausgewogene
Gestaltungzuachten. Insbesondere sollgrundsätzlichkein
VertragsbeteiligterbeiderAbwicklungdesGrundstückskau-
feseineungesicherteVorleistungerbringenmüssen.

Der Entwurf soll Ihnengrds.so rechtzeitig ausgehän-
digtwerden,dass Sie sich mitdemGegenstand der
Beurkundungausreichend vertraut machen können.
Etwaige hierbeientstehende FragenkönnenSie auch
imVorfeldder BeurkundungmitdemNotaroder seinen
Mitarbeitern klären.

Wenn der Käuferein Bankdarlehen zurBezah-
lungdes Kaufpreises benötigt,das durchGrund-
pfandrechte (Grundschuld,Hypothek)abgesichert
werdenmuss,solltenSie dies demNotar rechtzeitig
vor der Beurkundungmitteilenundetwaige Unterlagen
der Bank anden Notaraushändigen.Dieser bereitet
dann zurBeurkundung alles fürdie Eintragung der
GrundschuldErforderliche vor,so dass die Grund-
schuld parallelmitdem Kaufvertrag beurkundet wer-
den kann.So könnenVerzögerungeninder späteren
Abwicklungdes Kaufvertrages vermiedenwerden.

Dreh-und Angelpunktder notariellen Tätigkeitist die BeurkundungIhres Kaufvertrages. Doch sowohl imVorfeld
der Beurkundungals auch danach ist derNotar fürSie tätig,umeine reibungsloseAbwicklungIhres Kaufvertra-
ges zugewährleisten.
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Während der Beurkundung

Besteht mitdem Entwurfallseits Einverständnis,folgt
die eigentliche Beurkundung: Hierwirdder Notarden
VertragWort fürWort vorlesen, umden Beteiligten
vor derUnterzeichnungnochmals die Möglichkeit zu
geben, den Inhaltdes Vertrages auf Richtigkeit und
Vollständigkeit zuprüfen.Parallel prüftder Notar den
Vertrag inrechtlicher Hinsicht.

Die gesetzliche Pflicht zumVerlesen derUrkundeist
zwingend,so dass ein Verzichthieraufnichtmöglich ist.

Bei der Verlesungerläutert derNotar den rechtli-
chen Inhalt undbespricht etwaige Änderungs-und
Ergänzungswünscheder Beteiligten.Etwa noch
unklarePunkte kommenso zurSprache undkönnen
somitvor der Unterzeichnungdes Vertrages noch
Berücksichtigung finden.So stellt der Notarsicher,

dass sich die Beteiligtenbei Unterzeichnungder
rechtlichen Tragweiteundvor allemder Verbindlichkeit
des Vertrages bewusst sind.

Parallel erläutert der Notarden Beteiligten die fürden
endgültigenVollzugdes Kaufvertrages erforder-
lichen weiterenSchritte imEinzelnenundstimmtSie
mitden jeweiligenBedürfnissen ab.

Mitder Unterschrift unterdem beurkundeten
Vertragwirddieser fürVerkäuferundKäufer verbind-
lich. Die Beteiligten solltendieUnterschrift deshalb
erst und nurdann leisten,wenn alle ihreFragen
beantwortet wurdenundsie sich sicher sind,dass sie
diesen Grundstückskaufvertragmitdemvorgelesenen
Wortlaut abschließen möchten.

Nach der Beurkundung

Nach der Beurkundungkümmertsich derNotar – ohnedass Sie das besonders merken– umden reibungslosen
VollzugIhres Vertrages. Hierzusind regelmäßigfolgende Schritte erforderlich:

• DerNotar fordertetwaige GenehmigungserklärungenvonBeteiligten an,welche bei der Beurkundungnicht
persönlich anwesend seinkonnten.

• DerNotarbeantragt dieEintragungeinerVormerkung,umaufdiesemWege den verkauftenGrundbesitzfür
den Käufer imGrundbuch zu„reservieren“.

• DerNotar veranlasst, dass einegegebenenfalls mitbeurkundeteGrundschulddes Käufers zurFinanzierung
des Kaufpreises imGrundbucheingetragen wird.

• DerNotarbesorgt etwaige behördliche Erklärungen undGenehmigungen (z.B.ErklärungderGemeinde über
dieNichtausübungdes gesetzlichen Vorkaufsrechtes, sanierungsrechtliche Genehmigung,Genehmigungnach
demGrundstückverkehrsgesetzetc.)

• DerNotar fordertalleUnterlagen an,welche fürden lastenfreien Erwerb durchdenKäufer erforderlichsind
(Bewilligungfürdie Löschung etwaiger Grundpfandrechte fürGläubigerdes Verkäufers).

• Der Notarwird(beimVerkaufeiner Eigentumswohnung)den Verwalter derWohnanlage entsprechend informie-
ren,damitdieser sich mitdemKäufer wegenweitererFormalitäten inVerbindungsetzen kann.

• DerNotarmuss kraftGesetzes immerdenKaufvertrag andas fürdie Erhebung derGrunderwerbsteuer zustän-
dige Finanzamtanzeigen.Dieses wirddemKäuferden Bescheid über dieGrunderwerbsteuer,welche i.d.R.3,5%
des Kaufpreises beträgt,ca. 4Wochen nach der Beurkundungdirektzusenden.
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• Wenn alleVoraussetzungen füreinen lastenfreien Eigentumserwerb durchdenKäufer vorliegen,teiltderNotar
demKäuferdieFälligkeit des Kaufpreisesmit.

• Sobald demNotardieBestätigungen des Verkäufersüberden Erhalt des Kaufpreises unddiedes Finanzamtes
überdieZahlungder Grunderwerbsteuervorliegen,veranlasst der Notardie vertragsgemäße Umschreibung
des Eigentums aufden Käufer.

• Nach Umschreibungdes Eigentums imGrundbuchüberprüftderNotar abschließend dieVollzugsmitteilung
des Grundbuchamtes daraufhin,ob alleEintragungen undLöschungen rich-tigerfolgt sind,undübersendet
diese sodann den Beteiligten zurKenntnisnahme.

Sollten Sie überdieses Merkblatt hinausweitereErläuterungen(insbesondere zuden entstehenden Kosten)wünschen,stehen
wirmitunseren Sachbearbeitern Ihnen hierzugerne zurVerfügung.
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